AG Pflegeberatung DBfK-Südwest
Definition: Pflegeberatung

Pflegeberatung ist eine pflegebezogene Beratung, die von professionell Pflegenden mit Beratungskompetenz (*) durchgeführt wird. Beraten werden Patienten, Angehörige sowie Kollegen. Es werden gemeinsam die individuellen Pflege- sowie Betreuungsprobleme erörtert und durch die Verbindung von Fachkompetenz und individueller Lebenskompetenz nach Lösungen gesucht. Die Beratung will nicht nur informieren, sondern Orientierung geben und gemeinsam Entscheidungsalternativen entwickeln. Sie will Ängste nehmen und die Ratsuchenden in ihrer Eigenkompetenz stärken. Neben dem Wiederbeleben von vorhandenem Wissen wird neues Wissen vermittelt und bestehende oder potentielle Handlungskompetenzen aktiviert. Pflegeberatung kann eine leistungsbezogene oder personenbezogene Beratung sein. Bei ersterer wird über die möglichen Leistungen des SGBs beraten sowie über Versorgungskonzepte. Bei der personenbezogenen Beratung steht die Person und ihre individuelle Kompetenzstärkung im Zentrum. Beratungsanlässe können sehr vielfältig sein. Ausgehend von konkreten Pflegefragen bishin zu vollständigen Versorgungskonzepten. Innerhalb der Pflegeberatung wird eine fundierte Situationsanalyse vorgenommen, mit dem Zuberatenden und seinen Angehörigen Ziele und Interventionen vereinbart und die notwendige Anleitung für die Umsetzung gegeben. Außerdem werden Beurteilungskriterien abgesprochen, anhand derer der Erfolg der geplanten Interventionen gemessen und gegebenensfalls korrigiert werden kann. Hier zeigt sich der Beratungsprozess, der ähnlich dem Pflegeprozess, stets in Bewegung ist. 
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Die Definition ist gedacht als Grundlage für das gemeinsame Verständnis; sie kann bei Bedarf weiterentwickelt werden.

(*) Der Begriff Beratungskompetenz wird eventuell noch näher definiert.

